
Angebot für einen 
Wartungsvertrag 

Zwischen 

nachfolgend: "Auftraggeber" genannt -

und 

SpreeWa Bauelemente GmbH & CO.KG 
Duben, Kiefernweg 1 
15926 Luckau I Spreewald 

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen. 

I. Gegenstand des Vertrages 

Der Auftragnehmer übernimmt für das Objekt: 

die Inspektion und Wartung der Kunststofffenster und Holzhaustüren, 

11. Leistungsumfang 

SpreeWa 
Fe nster und Türen 

1.) Die Inspektions- und Wartungsarbeiten des Auftragnehmers umfassen sämtliche 
Leistungen, die sich aus folgenden Verzeichnissen, die Bestandteil dieses 
Vertrages sind, ergeben: 

- Funktionsprüfung 
- Herstellen der Gängigkeit und Bedienbarkeit 
- Schmierstellen fetten und ölen 
- Sichern bei sicherheitsrelevanten Mängeln. 

2.) Für größere Instandsetzungsarbeiten, die einen über den o.g. Betrag 
hinausgehenden Zeit und Materialaufwand erwarten lassen, holt der 
Auftragnehmer einen gesonderten Auftrag des Auftragggebers ein , dessen 
Durchführung ebenfalls gesondert berechnet wird. 

3.) Änderungen , wie etwa Erweiterungen oder Teilerneuerungen an den von dem 
Auftragnehmer aufgeführten Fassadenbauteilen dürfen während der 
Geltungsdauer dieses Wartungsvertrages ausschließlich von dem Auftragnehmer 
ausgeführt werden. 
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lareeWa 
Fe nste r und Türen 

111. Preis und Zahlung 

1.) Der Preis für die gemäß Anlage zu Zift. 11. 1.) dieses Vertrages vereinbarten 
Leistungen beträgt jährlich pauschal 7,00 €I Flügel, zuzüglich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer. 
In diesem Pauschalpreis enthalten sind im Rahmen der Inspektions- und 
Wartungsarbeiten anfallenden Klein- , Reinigungs- und Schmiermaterialien. 

Weiterhin berechnen wir eine Anfahrtspauschale von 25 € zzgl. der gesetzl. 
Mwst. 

2 .) Die Wartungspauschale ist von Beginn des Vertrages an nach 
Rechnungsstellung für das 1. Kalenderjahr sofort und für sämtliche weiteren 
Kalenderjahre nach Rechnungsstellung voraus zu entrichten . 

3.) Die Kalkulation der Wartungspauschale basiert auf den derzeit gültigen 
Tarifverträgen und Materialpreisen. Bei einer Änderung der Lohn- und 
Materialpreise ist der Auftragnehmer gemäß §315 BGB berechtigt, durch 
Erklärung gegenüber dem Auftraggeber die Wartungspauschale anzugleichen. 

Die Änderung des Preises ist dem Auftraggeber vorher mitzuteilen und kommt 
vom nächsten Zahlungszeitraum an zum Zuge, und zwar auch dann, wenn der 
Kunde den Preis vor Fälligkeit gezahlt hat. 

4.) Alle nach Zift.11. 3.) ausgeführten Leistungen werden gesondert nach anfallendem 
Material- und Zeitaufwand abgerechnet. Das benötigte Material sowie der 
anfallende Zeitaufwand werden jeweils zu dem im Zeitpunkt der Lieferung 
gültigen Preise des Auftragsnehmers in Rechnung gestellt. 

5.) Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom 
Auftragnehmer bestrittener Gegenansprüche des Kunden ist nicht statthaft. 

IV. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Kunden 

Der Auftraggeber sorgt dafür, dass der Auftragnehmer das Objekt ungehindert zum 
Zwecke der Wartung betreten kann , freien Zugang von innen zu den 
Fassadenbauteilen hat und die Wartung nicht behindert wird . 

Der Auftraggeber ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, 
insbesondere zur kostenlosen Gestellung der erforderlichen Hilfsmittel (wie etwa 
Befahranlage, Steiger usw. , soweit vorhanden) sowie Strom und Wasser 

einschließlich der erforderlichen Anschlüsse , soweit nichts anderes unter VIII. 
"Sonstiges" vereinbart ist. 

V. Zeitliche Erfüllung des Vertrages 
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SpreeWa 
Fenster und Türen 

Auftragnehmer verpflichtet sich, die gemäß Ziffer 11. 1 beauftragten 
Wartungsarbeiten einmal im Jahr durchzuführen. 

2.) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber den Beginn der Wartungsarbeiten 
spätestens 10 Werktage vorher mit. 

Sollte die Durchführung der Wartungsarbeiten zu dem vorhergesehenen Termin 
auf Seiten des Auftraggebers nicht möglich sein, so hat er dies dem 
Auftragnehmer umgehend, spätestens jedoch 5 Werktage vorher mitzuteilen. 

VI. Beginn und Dauer des Vertrages 

Der Vertrag wird für die Zeit von der Abnahme der Leistung an auf die Dauer 
von 2 Jahren beschlossen. 

Nach Ablauf dieser Zeit ist eine neue Vereinbarung Notwendig. 

VII. Gewährleistung und Haftung 

1.) Der Auftragnehmer führt die Wartungsarbeiten fachgerecht und sorgfältig durch, 
entsprechend einem bei der Wartung aufzunehmenden und vom Auftraggeber 
oder dessen Beauftragten abzuzeichnenden Wartungsprotokolls. 

2.) Für die in diesem Wartungsprotokoll aufgeführten Tätigkeiten übernimmt der 
Auftragnehmer die Gewähr, insbesondere die Pflicht zur Nachbesserung für den 
Fall , dass seine Leistung nachweislich mangelhaft wäre. 

3.) Wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages noch 
Gewährleistungsverpflichtungen von anderen Firmen am vorgenannten Objekt 
bestehen, ist der Auftraggeber verpflichtet, dieses vor Beginn der ersten 
Wartungsarbeiten dem Auftragnehmer schriftlich unter Nennung der betreffenden 
Gewerke, der gewährleistungspflichtigen Firmen sowie der Dauer der 
Gewährleistungsfristen mitzuteilen. 

Ort, Datum 

(Auftraggeber) 
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Internet 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeines 
(Jn,,('ra AGB gelten aus<,chliCßlich enlQcge'lstohen1e. Bejinoungcn dC'> 
Kunde erkg:'lnen WI' nv arL wenn wj· dle'_ie au.f;-u: .... lich ,"~hrifthch bestä 
tlqttwb.:r 

2 Hel allen Ba\IIC;"Lng, ' 'Je1to) die Ver(l,glJngso~jn.Jn<, n f(r B~ . .Jle·::tw· 
\/;n (VO+ Tell R (DIN lQti1), .'1 lier oel Vertrag:,.w".:hh) ';Jltige'l F1S 
SW1Q für "onsti,~e lieferunq;m oanrl ,-d~,tur:q,)n Vorv:h:'10n (ies. t'l(Jr­
cer ;,h:< G,}setLbuche; w uelden fä:,cn n~ t nä,:h~tcn('Hjen Andüruwlen 

':rg"· -! "m.JE;;; 

3. Allo r,'il""lIl(;hcn NeDe1aoreder. E'klaruncenJnd Zuslcherunqor. ur'~erer 
Vf"'retN 1."\Ser8,' verkjuferpe,sor~1Is SOWk un~,,>rer M'larbe,!er ",;nd nur 
{~m'1 ve'b,nd!,~" wenn wir die';e ~usdrücl(",;h '",hritllich jesUit ;1 haLan 
ule';cs g,'1 q,o:c'1e'n'al!on fur €lIn8 At' lnderung die-:;o, KI8USC' 

" 21 

22 

23 

3.1 

3.2 

3.3 

, 

6 

7 

AuftragserteJlung 
BI:;' zur ",':h'iltkhen Avfh/,qSbes\ Itlqung ';'nd a:',; AngolJolo I'C'l)!cibenc 
Ein Aufhlg w';l d.nn von un:~ Y1genommen ... :;;nn .... 1' (h, ::ocn " :hriflh;h 
h':-stiI'iQt oder d,,) 8e~t'>\lung ausQeiUhrl haben 

Nach'ra,,!!;"1 'c ALandcrw 'qec1 de~ Auftrages werdec1 gege:l Borech'lunq d\)r 
Ko:,[on,.f "! b:,zum And,Clr,ng:sze;tp:.mUc'1blan:en ;;,nd, at:sgcijhrt 

Bc V~'tlagG,lb'-,\;h:,.,:! wird die Zahlung:;f':,higke' ,)(j,)r Kredl:wurdigke' :je' 

B'.':,lcIIO':::- vorau::;~lcsetzt. t:ryebcn ~,,,:h QGgC'1 .! ,'~C Af"uh"\C" ,',)2\"r 
h,'1sicntl.:!l de' wirtsC'1a!tt:c"Cc1 Vcrho.!:"';',;~;Q de<; ß~'~~dlo" Ucdc('~en so 
(Jaß () c AnSprÜ(:he ::Je~ H~tc\lv:~ :jofahn:et ~rschein~n '.'J ',~e"ll d,-"" 
Her:,':elle' ,jas Rcc;ht LU l..e:-;Iung lug un, Zug :Jdc' Sicher~,tcllunq'm~:r 
hd:b eim'r Wocne nJm BüAeller zu vc'H;-1gen. Dar HC'~ilc!:c' ';ilrl In di 
sem Falle die Au',;fuhrunq dez; Auftra~l'-'s unterllrl'!chen ßld ,an" ;;,.)fO'::99 

Abr(,"c~r'u~lg verl.J.n]en, Kl>Tlmt der Be:;;teller dicsem Verlangc:: nicnt '·J·.:h 
,:der ,:>teil' er keine :')i(;herhel!. sr) kann n.;;r AN q"lne we::ere,' vom Ve1rag 
lurucktretec1, ohno (laß dC'fI AG ein Schade'lc'salz;;n~i)ruch zw;le'lt 

Ueferfrist 
Von u"s gel'dJ1:119 Luferzelte'l !';'c1d unverbindlich. sowe T sie nl;ht aus 
druck,:<:!. als .erb,ndl:cI1e vece,'lb.lrt wonW- :;;Ind, Leferzeiten begin"on ' fT' 

librtye" nar;h vulliger Kursleilung de~ Auftrages Jnd m::l':h bngzrng aller /ur 
Av4.,'1rung desAuH'lqes nötigen Unterlagen. 

H6here Gewali. Au/rutiL Streik Au:;sperrung und ufiverschulri",W erhet,; 
0le Betriebsst6rungen ve.-jndern verbindkh vereinbarte Lleferzoiten un' 
die Dauer der Ver .. ögerung. Der Aliftragne'1me" Wird dem Alittraggebüf 
VOI"I der Verzögerung unverzüglich unterw;hten. Soille die Au;;fuh'ung 
aufqrund höherer Gewalt unmöglich gemacht werden Ist der AN ron' 
Rucktrrtt bereChtigt, 01"'10 dem Besteller zu Schadensersatz verpflichtet 
zu \;eln 

Wird die W,He 'lach Abl3Uf der lieferzeil und Anzeige der Ver5'lIldben~lt­
SCh3ft <lUS Gründe"l, die der AN niCht zu vertreten '1c:l chI 3bgenommef1m 
hai der AN da~ Recht, die Ware zu berechnen 'Fld3Uf Kostün [md Gdar1r de<; 
AG anderwe:hj einzulagern 

Ueterung und Versand 
Die Lieferung erlolgt ab Werk. sofern nichts anderes vereinbart ist Mit 
Ubetgabe ge'1t ,ede Haftung für Beschadlgung, U,ebstahl oder son~tigt' 
Nachteile auf den Kaufer über. Die Richtigkeit unse'er lieferung insbeson 
dere auf Stückzahl, Abme:;sung und Typ gill als O'"dnungsgemaß be<;tä 
Ilgt, wenn der bel Anlietcn.ng 'i,:>rgelegte Lieler:,:;:::hein '10m Aultraggebe'­
unlersctlrieben worden ist 

ZahlungsmodalItäten der Vergutung 
Zahlungsanweisungen. Schecks und Wechsel w<3rden nur nach besonde 
rer ",,:-finftiiciler Vereinbarung und nur zahlungshall;er angellommen unter 
Berech:1ung aller Einziehungs und Diskontspescn 

Vergütung 
Es gilt die vereiflbarte VergUiung Auf Verlangen eines Vertragstells sind 
bei Dauerschuldverhi'lltnissen soy/ie bei Vereinbarungerl. die liefer· oder 
Lieferfristen von mehr als 4 Monaten nach Vertragsschluß cnthallen. eine 
Preisanpu!';sung zu rühren, wenn a) die Preise rur das benötigte Material 
ab Vertragsschluß bJ oder die lohn- und Lohnnebenkosten durch gesetz· 
liche oder tarifliche Ver.iinderungen insgesamt um mehr als 2 <!b steigen oder 
fallen cl oder die Mehrwertsteuer eine Änderung erfährt. 

Abschlagszahlungen 
Bei Bauleistungen Sind Absch!agzahlungen auf Anforderung des AN ent­
sprechend § 16VOB;B zu leisten. 

8. Inkasso 

9. 
9,1. 

Unsere Vertreter, Verkaufs personal und Mitarbeiter sowie insbesondere 
dritte Personen, 'Me Handelsvertreter und Montagebeauftragte sind zum 
Inkasso nicht berechtigt Nur Zahlungen an uns haben befreiende Wirkung 

Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum an den vom AN gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller 
Anspruche, des AN, die ihm aus gegenwi'irtigen und künftigen Geschäfts 
verbindungen biS zum Ausgleich aller Salden zustehen. vorbehalten. 

').2 

1.4. 

9.1) 

3.6 

11. 
11 

Oe AG <;j LUI Weiterveniußerung, Verarbeitung und zum Einbau 
Vorhehaltsware Im nJrmale'1 Gs>scncJt:;betrieb berechtigt solanqe 
5"5 Verf'.1gw-qsrecht \,Ie,n AN nle"t Widerrufen Wird. Der Widerruf gi' als 
klsgesptoGh'ln ;'TI F~!fe 1('f l<,hlq'~gs(' ö(C"un,: )(''; A.ntrags auf [ro'1-
nung des Kc"kurs ,)dc' VergIQIChs .. ertatl(",:i Ohar'",:, ';C- "')gen de", AG 
,'oJWI€ be: einer vere:nbat:ng des AG ml' "::,<,'n Df'ttp'l WlnOcch die 
Abtretba'ke't der aus cer Welterveraußerung du' Verbehaltlw;::re enlste" 
h(~n(j()n Forderungen de\. AG au~,gesc' c>~:;e'1 O,ler €in<;e~c,rankt Wird, [)"'f 

AG ":lCst,lttC! d"TI Af\i '1;:' h WIU(' ;1e, Vertüc:m',;:;;,[)ere<:htigur,' le­
de' lOd '13;$ ßf~\mtpn "'~if'e' Be:rieth':lUmC !.we:r', AU3,,:m1erunU Kr .,1-

je;; , r JIl,i0C:'" Wey::,r:haffc 'dC' Vo,oola,:sw,i'€ 

fV ien' a ::leI W€ 1r.:r.oeau:1crung ILtj do' AC, !m .. o'.ut die; f) d'.:runy 
geqen senen KW1d,'n n Hohe des RI~chn:,'lqswertf's d,.'" AN ,;1 ·'snA.N 
,;:<.,horunQsnalb€' dO. 

WI'd Vf;rtx'ha}!\.€ICjcntum vom AG ,;je' :11 C;Olni'm Allft':1q als we.cr.tli­
I;he' Be'ltandte'f'1GI'nd':itu,;k ")dAr (~Ob8U(1e (,ne" Dritten elnge::mut tritt 
de'4.G .;, I:on Jetzt 'Y"1C'1'~.r-spru,.;h gege'l Dritt; " f hh' i;"S WeM() , ,I,;)r 
V(,rb'-:'·1':"'~'.1(;hen ,n ien ~ec"ltef 'Insi:h:ie"!:,C'l des Re;,htes. ,1" 

E:1f1l,lll"IU gc" ; .cBauh::llldwerkerL'chc'U'lq: .. hYPJthe- lntje'lA"~ ab. 

Der AC-; ';1, soianl1(' so ·ie Vc1Ugungs!)cror:hUpn" von den AN . h' 

wldcrn,;!en5t '.de' aL widerrufen ql!l zur r"'L'N'Jf)o~ je, '.tb(:dretul~n ('or­
derungen berechtigt S,i:herungHjbereU'lungen Ve'pf"ndunQe1 
; fi'derunq';abtretunge' auch Im We'Jfj des FO:derungskauts, t>ei1Jrfen der 
fJnwilliQl..mg des AN. [r~v:hc,'~ <J0m AN !';e''-k F:)rdvOJng gefährde' 7 ~ 
wege:' i.1hlunq',vc'zuy oder Z~I';'Jnqselns:ellun'; dei AC :::.ot ,je- AN b' 
',~htlgt Oie abrlptre:enc Forderung ~;elbst ein:>u.:;ehC'llnd Vorbehalts­
ware zuruc\Lunehmen, In der Rücknahme von VQrbehalt3weua lieg1 nur 
1a'1n Bin Rücklntt vom vertmu. wenn u:€s vum AN au~' :rü,;k: ";!l f''klart 11 
:),!r AG I~'! ve'pf!:cnte\, "~"~i '~Idache AlIffr,rden.l'1q de:; AN, den BcSt<i"d 
unj du lilH'3l'ort dei VorbehaJlsware rrAwtellcn u"d die Drittschuldner zu 
be'1eml'.:n 

Utlen;tugt oe' Wert der >:(;he~he:tl.'n zu s'Ghcrnden F Jrc(: Jngel' U'll 

'neI;, )Is .'0 %. giLt de' AN auf eillf:1U1e'; Anforde'n je~, AG in';l'WI'it ~I­

chett,e"en frei 

Eigentumsvorbehalt tur Voranschläge. Entwurfe etc .. 
Kosten;1n~chlage. Entwurfe Zelchnungf"n und Bert'chnJn'~en QleibOf t:i­
gentum des Anbieters II'1d dürfen ohne seille Zustlmmun~1 weder verv'''.J 
lä,ltql. noch riritten Personen ZUgilllgig gemv:ht we'den. luwiderh1 ':jlun­
gen werden verfolgt und berechtigen den An\}'eter /l SchaO(::lSersd\z­
forderung. Im Fall der Nichteliedigung dos Auftrages F."1d die ofsteiiten 
Unlcrlaqün de'TI Anbiete' unverzüglich Z' J(üGkzugebe;~. Erfüllungsort ISt 
Dube"l. 

Gewährleistung 
Die Gowährleistung be. allen Bauleistungen entt.preC!"lOnd § '. \ 
VOB:B ,1 Jahre 

1 t .2. Offensichtl:che Mangel m('SSß" unverzuglich nach lielerunq der Ware ;Jder 
bei Abnahme rler Leistungen Qerugt werden 

11.3 Bei berer:htlqter' Mimgelrügen hat der AN die Wahl, entweder die manqel. 
haften Llefergegenstände innerhalb einer angemessener' Frist nachzubes­
sern oder dem AG gegen Rucko;pba des beanstandeten Gegen"tandes ein 
Ersatzstück zu liefem. Bel einer Nachbesserung hat der AG die Ware so bere:, 
zu halten, daß eine Betlebung der Mängellederzeit möglich ist Kosten. die 
dadurch enstehen. daß dem AN die Ware niCI)tzligangllch ist. sir,d vom AG zu 
tragen Ist eine Nachbesserung oder ErsalLlieferung unmöglich, oder schlaqt 
SI(' fehl. $0 kann der AG einen entsprechenden Pre'snachlaß oder nach so; 
ner Wahl ROckgangigmac'lung de~ Ve1rages verlangen. Die Wandlung i~' 
.3,wigeschlossen we"n der Mangel den We1 oder jie T:;ug>:hkeit des 
Werkes nu' uncfl'ebllch minder1 

11.4 Aulrechnung mli ellideren. al:; unbestritten oder reChtskräftig feslgeslet 
ten Forderungen oder Rücksendung, sind ohne vorherige gegense,tine 
Vorständigung nicht statthaft. Unwesentliche. zumutbare Abweichungen in 
den Abmessungen und Ausführungen, insbesondere bei Nachbestc' 
lungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. es sei denn, daß die Elflhal 
tung von Maßen und Farbtönen ausdrücklich vereinbart worden Ist 

11.5 Über das Vorstehende hinausgehende Anspruche. Insbesondere auf Schar 
densersatz, Vertragsstrafen oder entgangenen GeWinn, Sind ausgeschlQS 
sen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläsSi 
gen Vertragsverletzut1g des AN oder seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen 

11 .6 Bei Holzfenstern Sind holzbedingte Farbunterschiede und verwi;lchsene 
Asle bei Nadelhölzern und Trockennsse im Holz kein Grund zur Bean 
standung ·Bei HaustOren isl das Verziehen von Mitte Schloß biS obere 
oder/und untere Kante Tür kein Grund zur Beanslandung.Bei Kunststoff· 
Profilen. besonders bei Kunslstoflprofilen mit Dekorfolle. sind Farbab­
weichungen innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen kein ReklamatIons­
grund. 
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13. 

Gerichtsstand 
Sind belde Vertrags partner Vollkaufleute so ist ausschließlicher Gerichts 
stand der Gesch<iftssitz des AN 

Rechtsgültigkeit 
Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilwei 
se nicht Vertrags bestandteil geworden oder unwirksam. so blelbl der Ver­
trag im übrigen wirksam 


